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Drittwiderspruchsklage, § 771 ZPO Drittwiderspruchsklage 
Vorzugsklage

Zuständigkeit

richtiger Beklagter

Rechtsschutzbedürfnis

allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen

örtlich

sachlich

Gericht, in dessen Bezirk Vollstreckung erfolgt

Landgericht / Amtsgericht (§§ 71 I, 23 Nr. 1 GVG)

ausschließlich, § 802 ZPO

Gläubiger

Zwangsvollstreckung noch nicht beendet



Drittwiderspruchsklage, § 771 ZPO

Zulässigkeit

Begründetheit

„die Veräußerung 
hinderndes Recht“

keine Duldungspflicht des Klägers

Interventions- 
recht

Gegenstand der Vollstreckung gehört nicht zum 
Vermögen des Schuldners, sondern steht Kläger zu.
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Interventionsrecht

Vollstreckung in eine Sache Vollstreckung in eine Forderung

beim Schuldner beim Kläger

Eigentum

Grundpfandrecht

Haftungsverband

schuldrechtlicher 
Herausgabeanspruch

Besitzpfandrecht

gegen Wegnahme

Recht zum Besitz

Inhaberschaft an der Forderung

auch bei Sicherungsabtretung
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Interventionsrecht

Eigentum

Sicherungseigentum

wie Vorbehaltseigentum

Gläubiger kann Rückübertra- 
gungsanspruch pfänden und ge-
sicherte Forderung ausgleichen

Allein- und  
MiteigentumVorbehaltseigentum

aA: 
§ 771 ZPO (-), 
nur § 805 ZPO

Gläubiger kann Anwartschaftsrecht 
pfänden und Restkaufpreis zahlen

hM: 
§ 771 ZPO (+)
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Begründetheit

Interventionsrecht

keine Duldungspflicht des Klägers

z. B. Vermieterpfandrechtrangbesseres Recht des Beklagten

Mithaftung des Klägers selbstschuldnerische Bürgschaft

Gesellschafter (§ 128 HGB)

Gesamtschuldner

Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil vom … in den (genau bezeichneter Gegenstand) 
wird für unzulässig erklärt.
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Klage auf vorzugsweise Befriedigung, § 805 ZPO

Zuständigkeit

richtiger Beklagter

Rechtsschutzbedürfnis

allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen

örtlich

sachlich

Gericht, in dessen Bezirk Vollstreckung erfolgt

Vollstreckungsgericht / Landgericht im Bezirk des Vollstreckungsgerichts

Gläubiger

zwischen Pfändung und Erlösauskehr
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Klage auf vorzugsweise Befriedigung, § 805 ZPO

Begründetheit

Pfand- oder 
Vorzugsrecht,  
§§ 50, 51 InsO

Prioritätsprinzip

Pfandrecht

Vermieterpfandrecht

Vorzugsrecht

Der Kläger ist aus dem Reinerlös des am ... gepfändeten ... (genauer Gegenstand) bis zum Betrag 
von ... Euro (Höhe der Forderung des Klägers) vor dem Beklagten zu befriedigen.

Vertragspfandrecht

gesetzliches Pfandrecht

Pfändungspfandrecht

Sicherungseigentum

Zurückbehaltungsrecht wg. Aufwendungsersatzanspruchs

kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht

nur bzgl. der letzten 12 Monate vor Pfändung, § 562d BGB
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